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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des 
Emissionshandels 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach derzeitigem Planungsstand wird der Bundestag im Rahmen seiner 114. Sitzung am 9. Juni 
2011 über den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Anpassung der Rechts-
grundlagen für die Fortentwicklung des Emissionshandels (17/5296, 17/5711) abstimmen. Mit 
dem Gesetz sollen die nationalen Rechtsgrundlagen für die zukünftige Ausgestaltung und Erweite-
rung des europäischen Emissionshandelssystems geschaffen und dadurch neue Vorgaben der 
Emissionshandelsrichtlinie umgesetzt werden. 

Der Gesetzentwurf sieht als Nebenfolge der avisierten Klimaschutzregelungen eine massive Ver-
lagerung von (Steuer)-Einnahmen zu Gunsten des Bundes und zu Lasten der Kommunen und 
Länder vor. Aus der geplanten Versteigerung von CO2-Zertifikaten werden dem Bund in Abhän-
gigkeit von der Marktpreisentwicklung für diese Zertifikate Mehreinnahmen in Milliardenhöhe 
zufließen. Da diese Mehreinnahmen des Bundes bei den Unternehmen spiegelbildlich als Be-
triebsausgaben zu Buche schlagen, werden im Gegenzug die steuerlichen Bemessungsgrundlagen 
der Ertragsteuern in entsprechender Größenrelation sinken. Die Kommunen sind über die Gewer-
besteuer in besonders dramatischer Weise von den daraus unmittelbar resultierenden Steueraus-
fällen betroffen. Vor diesem Hintergrund ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzent-
wurf diese Problematik in keiner Weise thematisiert.  

Wir halten es daher für dringend geboten, dass die zu erwartenden Steuerausfälle für Kommunen 
und Länder umgehend quantifiziert werden. Zudem fordern wir den Bund – ausgehend von einer 
solchen Quantifizierung der Steuerausfälle – dazu auf, kompensatorische Maßnahmen insbesonde-
re für die Steuerausfälle der Kommunen in die Wege zu leiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Monika Kuban 

verottje
Ausschussstempel


